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Sprechzeiten  
Sekretariat: Frau Wolter  
Montag - Freitag:  7.20 - 12.30 Uhr 
 
Schulleitung: Herr Rohde 
Konrektorin:  Frau Nolte 
Montag - Freitag: nach Absprache  

5. Während den nächsten drei Wo-
chen ist eine regelmäßige Kontrolle 
durchzuführen, da sich Nissen nur 
schlecht mit Lausmittel abtöten lassen 
und daraus wieder neue Läuse 
schlüpfen können. 

4. Haustiere müssen nicht behandelt 
werden. 

Helfen Sie mit und führen Sie die not-
wendigen Kontrollen und Behandlungen 
durch.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe! 

Achtung: Plüschtiere nicht vergessen! 
Sofas und Teppiche sowie Autopolster 
staubsaugen und mit Insektenspray 
behandeln. 

 



 

 

Sie haben festgestellt, dass Ihr Kind 
Läuse hat? 

Es besteht kein Grund zur Aufregung! 
Läuse sind nicht Zeichen mangelhafter 
Körperpflege, sie lassen sich durchaus 
auch auf gepflegten Köpfen nieder. Um 
die Läuse wieder los zu werden, sind wir 
auf Ihre Mithilfe angewiesen. 

Mein Kind hat Läuse: 

Läuse können nicht hüpfen. Eine Übertra-
gung erfolgt nur durch direkten Kopfkon-
takt, durch Austauschen von Kopfbede-
ckungen, gemeinsam genützten Kämmen, 
Haarbürsten, etc. Der Läusebefall ist so-
mit lästig, aber nicht gefährlich. Kopfläu-
se sind keine Überträger von Krankheiten. 

Die Übertragung:  

Folgende Maßnahmen sind zu 
treffen: 

1. Untersuchen Sie Ihr Kind und die 
ganze Familie bei gutem Licht. Schei-
teln Sie das Haar im Abstand von je 2 
cm mit einem feinen Kamm durch. Ach-
ten Sie auf Nissen (Läuse- Eier) und 
Läuse. Nissen sind weißlich, ca. 1 mm 
groß, kleben am Haar fest und sind gut 
sichtbar, ganz im Unterschied zu den 
Läusen, die sich gut im Haar verbergen 
können (bräunlich, ca. 2-3 mm). 

3. Kleider und Wäsche (Bettwäsche) 
mindestens bei 60° waschen oder wäh-
rend 3 Tagen separat aufbewahren, 
z.B. in einer verschlossenen Plastiktüte 
auf dem Balkon oder im Tiefkühler, nach 
dieser Zeit sind die Läuse verhungert.  

Was ist zu tun? 

 Informieren Sie die den Klassenlehrer. 
Sollte dieser eine Häufung befallener 
Kinder registrieren, kann er veranlas-
sen, dass allen Schülern Infoblätter 
verteilt werden und ggf. eine Lauskon-
trolle vom Gesundheitsamt in der Schu-
le durchgeführt wird. 

 Mitteilung des Schulleiters an das Ge-
sundheitsamt. 

 Ausschluss vom Unterricht durch den 
Schulleiter. 

 Schriftliche Erklärung der Eltern zur 
durchgeführten Erstbehandlung. Wie-
derzulassung zum Unterricht durch den 
Schulleiter. 

2. Wenn Sie Nissen oder Läuse finden, 
behandeln Sie alle Familienangehörige 
mit einem Mittel zur Lausbekämpfung 
aus der Apotheke oder der Drogerie. 
Halten Sie sich genau an die Anweisun-
gen der Packungsbeilage. Wahren Sie 
bei Säuglingen und Kleinkindern beson-
dere Vorsicht oder kontaktieren sie den 
Hausarzt. 

 Schriftliche Erklärung der Eltern zur 
durchgeführten Zweitbehandlung nach 
8 bis 10 Tagen. 

 Ärztliches Attest nur bei Neubefall 
des Schülers innerhalb von 4 Wochen. 


